
17 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates VlloGP. 

21. 4. 1953. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1953 
über die Übertragung der Ansprüche auf 
Rückstellung von. Vermögen weiterer 

. juristischer Personen, die ihre Rechtspersön­
lichkeit während der deutschen Besetzung 
österreichs verloren und sp'äter nicht wie­
dererlangt haben, und über die Abänderung 
und Ergänzung des 2. Rückstellungs-

anspruchsgesetzes (3. Rückstellungs­
anspruchsgesetz) *). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1.(1) Die in Spalte A der nachfolgenden Auf­
stellung genannten Verniögensträger werden 

A 

1. Republik Osterreich. 

2. Republik Osterreich. 

3. Republik Osterreich. 

4. Republik Osterreich. 

5 .. Qesterreichische Nationalbank. 

\ 

6. Milchwirtschaftsfonds (§ 2 des Milchwirt­
schaftsgesetzes, BGBl. Nr. 167/1950). 

7. a) Osterreichischer' Bauernbund. 

b) die entsprechende Landesgruppe des Oster­
reichischen Bauernbundes. 

") 1. Rückstellungs'anspruchsgesetz BGBI. Nr. 256/1947. 
2. Rückstellungsanspruchsgesetz BGBI. Nr. 176/1951. 

durch dieses Gesetz berechtigt - falls nicht eine 
längere Frist offensteht - innerhalb von sechs 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesge­
setzes, die Rückstellungsansprüche im Sinne 
der Rückstellungsgesetze auf das Vermögen. der 
in Spalte B unter der gleichen Ziffer und dem 
gleichen Buchstaben angeführten juristischen Per­
sonen geltend zu machen, soweit diese ihre 
Rechtspersönlichkeit während der deutschen Be­
setzung Osterreichs verloren und im Zeitpunkte 
der Geltendmachung des Rückstellungsanspruches . 
nicht wiedererlangt haben: 

B 

1. Vaterländische Front (BGBl. Nr. 160/1936). 

2. Osterreichische Sport- und Turnfront 
(BGBl. II Nr. 362/1934). 

3. Lehrlingsfürsorgeaktion beim Bundesministe­
rium für soziale Verwaltung (Wiener Zeitung 
Nr. 92 vom 22. April 1922). 

4. Blindenerziehungsinstituts-Fonds, Taubstum­
meninstitu ts-Fonds. 

5. Pensionsfonds der Oesterreichischen Natio­
nalbank (Art. 99 und 100 der dem /Bundes­
gesetz BGBl. Nr. 823/1922 angeschlossenen 
Satzungen). 

6. Milchausgleichsfonds (Milchausgleichsfonds-
gesetz 1934, BGBl. Nr. 17/1935); 

Osterreichische Ausfuhrorganisation für Mol­
kereierzeugnisse (§ 5 des Bundesgesetzes vom 
8. Juni 1934, BGBl. II Nr. 76); 

Wiener Milchverkehrsstelle (§ 14 des Mi1ch­
verkehrsgesetzes, BGBl. II Nr. 210/1934). 

7. a) Reichsbauernbund (§ 36 des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 304/1935 über die Einrichtung 
des Berufstandes Land- und Forstwirt­
schaft); 

b) Landesbauernbünde (§ 9 des vorangeführ­
ten Bundesgesetzes und die hiezu ergan­
genen Ausführungsgesetze). " 
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8. österreidüscher Gewerkschaftsbund, mit der 
Maßgabe, daß in die Rechte an' jenen in 
Rückstellung begriffenen oder rückgestellten 
Vermögen, die aus dem .Vermögen der zu­
folge Art. 38 der Gewerbeordnungs-Novelle 
1935, BGBL Nr. 548, aufgelösten Gehilfen­
versammlungen (Gehilfenausschüsse) herrüh­
ren, die entsprechenden Gehilfenausschüsse 
(BGBL Nr. 87/1950) mit ihrer Einrichtung 
eintreten. 

9. Betriebsratsfonds auf Grund des § 24 des Be­
triebsrätegesetzes, BGBL Nr. 97/1947. 

8. Gewerkschaftsbund der österreichischen Ar­
beiter und Angestellten (BGBL I Nr. 132 und 
243/1934 und Nr. 276/1935); 
Hauptkörperschaft der öffentlichen Bedien­
steten (Beamtenbund) und Fachkörperschaf­
ten (Kameradschaften) (§ 3 des'Bundes­
gesetzes BGBL 11 Nr. 294/1934); 
juristische P·ersonen (Abs. 2), in deren Auf­
gabenbereich die Vertretung der arbeitsrecht­
lichen, wirtschaftlichen und sozialen Inter-
essen der Arbeiter und Angest.ellten gefallen 
ist, soweit auf das Vermögen keine Rück­
gabe ansprüche oder Rückstellungsansprüche 
anderer in Spalte A dieser Aufstellung oder 
des § 1 des 2, Rückstellungsanspruchsgesetzes 
genannten Vermögensträger bestehen; 
Werksumlagefonds nach § 21 des Bundes­
gesetzes über die Errichtung von .Werksge­
meinschaften, BGBL 11 Nr. 153/1934, soweit 
es sich um einen nicht mehr bestehenden Be­
trieb handelt. 

9. Werksumlagefonds nach § 21 des Bundes­
gesetzes über die Errichtung von Werks ge­
meinschaften, BGBL II Nr. 153/1934, soweit 
es sich um den gleichen Betrieb handelt. 

10. Urlaubskasse der Arbeiter in der Bauwirt- 10. Bauatbeiter-Urlaubs- und Fürsorgekommis-
schaft (BGBL Nr. 81/1946). SlOn. 

11. a) Restitutionsfonds der sozialdemokratischen 
Organisationen, beziehungsweise Resti­
tutionsfonds der freien Gewerkschaften 
(§§ 2 und 3 des Ersten Rückgabegesetzes, 
BGBL Nr. 55/1947). 

b) Restitutionsfonds der' Zentralkommission 
der christlichen Arbeiter- und Angestell­
tenorganisationen österreichs (§ 4 des Er­
sten Rückgabegesetzes, BGBl.Nr. 55/1947). 

12. Zentralorganisation der Kriegsopferverbände 
österreichs. 

13. Der zuständige Landesverband der öster­
reichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze. 

14. Die KöB - österreichische Staatseisenbahnen­
Omnibusverkehrsgesellschaft m. b. H. mit der 
Maßgabe, daß das Bundesbahnsozialwerk mit 
seiner Einrichtung in die Rechte an dem in 
Rückstellung begriffenen oder rückgestellten 
Vermögen eintritt. 

15. Die nach dem Sitze der aufgelösten juristi­
schen Person zuständige Ärztekammer (§ 20 
des Ärztegesetzes vom 30. März 1949, BGBL 
Nr. 92). 

11. a) Juristische Personen (Abs. 2), die Zwecken 
der sozialdemokratischen Arbeiterpartei, 
beziehungsweise der freien Gewerkschaften 
gedient haben, auch dann, wenn deren 
Leitungen (Vereinsvorstände, Gesellschaf-

I ter usw.); nach dem 12. Feber 1934, aus 
politischen Gründen verändert worden 
siIid und ihre Rechtspersönlichkeit nach 
dem 13. März 1938 verloren und nicht 
wiedererlangt haben; 

b) juristische Personen (Abs. 2), die Zwecken 
der katholischen oder sonstigen christ­
lichen Arbeiter- und Angestelltenorgani­
sationen gedient haben. 

12. Einheitsverband der Kriegsopfer österreichs 
(BGBL Nr. 79/1936 und Nr. 2Q3/1936). 

13. Juristische Person'en (Ab&. 2) auf dem Gebiete 
des freiwilligen Rettungswesens, deren Auf­
gaben von einer Organisation der österrei­
chischen Gesellschaft vom Roten Kreuze 
übernommen worden sind. 

14. Die für die Bediensteten der Eisenbahnen 
oder deren Angehörige bestandenen Stiftun­
gen, Fonds und sonstigen Einrichtungen. 

15. Juristische' Personen (Abs. 2), die karitativen, 
beziehungsweise sozialen Zwecken der Ärzte­
schaft eines Bundeslandes gedient haben. 
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16. Rechtsanwaltskammer Wien. 

17 . Verband österreichische Turnerschaft. 

(2) Insoweit in diesem oder in dem 2. Rück­
stellungsanspruchsgesetz in Spalte B des § 1 von 
juristischen Personen die Rede ist, sind auch 
Stiftungen und Fonds, Organisationen, Einrich­
tungen und Unternehmungen inbegriffen, die 
den gleichen Zwecken gedient haben. 

§ 2. (1) War der Eigentümer ein Träger der 
Sozialversicherung (Verband, Arbeitsgemein­
schaft), so ist zur Erhebung von Rückstellungs­
ansprüchen der Versicherungsu:äger (Verband) 
berechtigt, auf den der gesamte örtliche und sach­
liche Wirkungsber,eich des Eigentümers über­
gegangen ist. 

(2) Ist der örtliche und sachliche Wirkungs­
bereich' des Eigentümers auf mehrere Versiche­
rungsträger (Verbände) übergegangen oder ist 
ein übergang überhaupt nicht erfolgt, so be­
stimmt das Bundesmini~terium für soziale Ver­
waltung' nach Anhörung des Hauptverbandes 
der österreichischen Sozialversicherungsträger, die 
(den) anspruchsberechtigten 'Träger (Verband) 
durch Kundmachung, die im amtlichen Teile der 
"Wiener Zeitung" zu verlautbaren ist. 

§ 3. Insofern zufolge der Bestimmungen des 
1., des 2. oder dieses Rückstellungsanspruchs­
gesetzes Vermögensträger zur Erhebung von 
Rückstellungsansprüchen ,berechtigt sind, ist ein 
zufolge der Bestimmungen des § 27 Abs. 2 des 
Vereins gesetzes, in der Fassung der 'Vereins-, 

3 

16. Witwen- und Waisen-Pensions-Gesellschaft 
des juridischen Doktoren-Kollegiums in Wien. 

17. Vereine, die im "Reichsverband der christlich­
deutschen Turnerschaft österreichs" zusam­
mengeschlossen waren und nicht reaktiviert 
worden sind. 

gesetz-Novelle 1950, BGBl. Nr. 166, etwa. be­
stellter Liquidator oder ein nach den Bestim­
mungen des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1949, 
BGBl. Nr. 164 I(Fünftes Rückstellungsgesetz), be­
stellter Sachwalter zur Erhebung von Rück­
stellungsansprüchen des aufgelösten Vereines 
nicht berechtigt. ' 

§ 4. Der letzte Satz des Abs. 1 des § 2 des 
Bundesgesetzes vom 11. Juli 1951, BGBl. Nr. 176 
(2. Rückstellungsanspruchsgesetz), hat zu ent­
fallen. 

§ 5. Die Bestimmungen der §§ 2 und 3 des 
2. Rückstellungsanspruchsgesetzes in der durch 
§ 4 dieses Bundesgesetzes abgeänderten Fassung 
gelten auch für die Erhebung von Rückstellungs­
ansprüchen nach diesem Bundesgesetz. 

§ 6. Rückstellungsan~prüche der in § 1 Spalte A 
des 2. Rückstellungsanspruchsgesetzes genannten 
Vermögensträger auf, Rückstellung von Ver­
mögen der in Spalte B angeführten juristischen 
Personen können '- falls nicht eine längere Frist 
offensteht \- auch noch innerhalb von sechs 
Monaten 'nach Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes erhoben werden. 

§ 7. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für Finanzen im Ein­
vernehmen mit den beteiligten Bundesmini­
sterien betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Die ersten drei Rückstellungsgesetze haben in 
§ 2 Abs. 4 gleichlautend ein besonderes Bundes­
gesetz in Aussicht gestellt, das bestimmen sollte, 
wer zur Erhebung von Rückstellungsansprüchen 
in den Fällen berechtigt sei, in denen der Eigen­
tümer eine juristische Perso'n war, die ihre 
Rechtspersönlichkeit verloren und nicht wieder­
erlangt hat. 

Mit dem Gesetz vom 19. November 1947 war 
bereits eine Regelung bezüglich der auf das Ver­
mögen der österreichischen Verbrauchergenossen­
schaften zu erhebenden RüCkstellungsansprüche 
getroffen worden. Dieses Gesetz wurde nach­
träglich als 1. Rückstellungsanspruchsgesetz be­
zeichnet. Das am 11. Juli 1951 beschlossene 
2. Rückstellungsanspruchsgesetz hat die Rück­
stellungsansprüche auf das Vermögen jener juri­
stischen Personen geregdt, in deren Aufgaben­
bereich die Vertretung der Interessen von Unter­
nehmungen der gewerblichen Wirtschaft gefallen 
ist, ferner auf das Vermögen der 1920 geschaf­
fenen und 1938 bes.eitigten Kammern für Arbei­
ter und Angestellte, endlich auf das V~rmögen 
der Landwirtschaftskammern; die darauf zu er­
hebenden Rückstellungsansprüche wurden auf 
die entsprechenden jetzt bestehenden Kammern 
übertragen. Ferner können Kirchen- und Reli­
gionsgesellschaften Rückstellungsansprüche auf 
das Vermögen jener juristischen Personen er­
heben, die ihren religiösen, kulturellen, karita­
tiven oder sozialen Zwecken gedient hatten. 

Nun bestehen aber noch verschiedene Gruppen 
von - ~ft bedeutenden - Vermögen, die juri­
stischen Personen gehört haben, die im Jahre 
1938 aufgelöst worden, nicht wiedererstanden 
sind und auch gar nicht wiedererstehen sollen. 
Es sind dies dIe Träger der Sozialversicherung 
und eine Reihe von Vermögensträgern, die teil­
weise sogar einzeln erwähnt werden müssen, weil 
sie sich nicht in eine größere Gruppe zusammen­
fassen lassen. Die bis Herbst 1951 angemeldeten 
Vermögen sollten in einem weiteren, dem 
3. Rückstellungsanspruchsgesetz, geregelt werden. 
Diese Regierungsvorlage (444 der Beilagen) samt 
Änderung (670 der Beilagen) war jedoch von 
dem Unterausschusse, dem 'sie zugewiesen worden 
war, nicht parlamentarisch erledigt worden. Die 

Schaffung eines solchen Gesetzes scheint aber im 
Hinblicke darauf dringend erforderlich; daß der 
bisherige Zustand schon aus dem Grunde sehr 
unerfreulich ist, weil die gegenwärtigen Inhaber 
(Erwerber) sich bewußt sein mußten, daß sie 
diese entzogenen Vermögen wegen der Nichtig­
keit der Vermögens entziehung einmal zurück­
stellen müssen, und zwar, falls nicht ein An­
spruchsberechtigter auf Grund eines Gesetzes be­
nannt wird, dem durch § 14 Abs. 5 des Dritten 
Rückstellungsgesetzes in Aussicht gestellten 
Fonds. Dies würde laber bedeuten, daß diese ja 
doch seinerzeit einem bestimmten Zwecke ge­
widmeten Vermögen diesem Zwecke endgültig 
entfremdet würden. Bis dahin aber tragen die 
gegenwärtigen Inhaber (Erwerber) die volle Haf­
tung; wurden aber diese Vermögen von einer 
juristischen oder physischen Person erworben, 
deren Vermögen der Republik österreich ver­
fallen ist, ist die Republik österreich verpflichtet, 
im Sinne des Verfassungsgesetzes vom 30. No­
vember 1945, BGBL Nr. 5/1946, diese Vermögen 
gesondert zu verwalten, was einen vermeidbaren 
Aufwand darstellt, dessen Ursachen ehestens zu 
beseitigen wären. In den neuen Entwurf werden 
noch einige neue Punkte aufgenommen, deren 
Regelung im Gesetzeswege sich als erforderlich 
erwiesen hat. Es ist aber trotzdem nicht aus­
geschlossen, daß. auch dieses Gesetz nicht das 
letzte in der Reihe sein wird. 

Um 'Mißverständnissen vorzubeugen, muß aus­
drücklich betont werden, daß dieser Gesetz­
entwurf nur Vermögen behandelt, die im Jahre 
1938 im Zeitpunkte der deutschen Besetzung 
österreichs bereits bestanden' haben und ihren 
Eigentümern nach diesem Zeitpunkte entzogen 
worden sind. Nicht hingegen behandelt er Ver­
mögen, die erst nach dem 13. März 1938 ent­
standen und auf Grund des Verbotsgesetzes oder 
eines gerichtlichen Verfallserkenntnissesder 
Republik österreich verfallen sind. Es werden 
also hiedurch nicht die Frage des DAF-Ver­
mögens oder eines anderen Parteivermögens be­
reinigt, sondern nur diejenigen Teile der ge­
nannten Vermögen, die seinerzeit ihren Eigen­
tümern entzogen worden sind und daher bereits 
im Sinne des Verfassungsgesetzes, BGBL Nr. 5/ 
1946, gesondert verwaltet werden müssen. 
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Im einzelnen wäre zu dem vorliegenden Ent­
wurfe zu bemerken~ 

Zu § 1 Abs. 1: 

Ziffer 1: Da5 Vermögen der VaterläncLischen 
F'rent bestand aus Bargeld und Mohilien sowie 
aus der Liegensch,aft "Der BaHha,uspark", 
EZ. 1722, KG. Innere Staidt. Mit Bundesgesetz 
BGB1. Nr. 234/1937 war der Blundesminister für 
Finanzen ermächtigt worden, di,ese -bundes'e~gene 
Li~genschaft für Zwecke des Baues- eines Front­
hauses unentgeItlrich :in das Ei'gentum der Vater­
ländi~ch,en Front zu übertragen. Bundeskanzler 
Dr. Seyss-Inquart hat als Fronofrührer das Ver­
mögen der Vaterlälndischen Front dem Volke 
Deutschösterreichs-, vertreten durch die NSDAP, 
überantwortet. Soweit sich derarttges Vermögen 
noch im Jahre 1945 im Eig,entum der NSDAP 
bef~nden hat, ist es ohnedies der Republi,k 
österreich gemäß § 1 A!bs. 2 des Verhotsgesetzes 
verfallen; die vorerwähnte Liegenschaft jedoch 
wa'r ~m Jahre 1939 dem Reichsnährstande ver­
kauft worden, sodaß diesbezüglich ein Rückstel­
lungsverfahren erfo,rderlich sein wird. 

Ziffer 2: Da die österreichische Sport- und 
Turnfront eine öffentlich-rechtliche Person war, 
kann m~t den Bestimmungen des Vereins-Reor­
ganisationsgesetzes !beziehungsweise der Vereins­
gesetz-Novelle 1950 ,das, Auslangen nicht gefun­
den werden. Gemäß § 3 Abs. 2 Z. 3 lit. ades 
Behöl1den-überleitungs,gesetzes, StGBl. Nr. 94/ 
1945, in der Fassung der 2. Novelle, BGBl. 
Nr. 64/1946, ist für die Geltendmachung der 
Rückstellungsan~prüche das Bundesministerium 
für Unterricht zuständig, das das Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für soziale Verwal­
tung zu pflegen haben wird. 

Ziffer 3: Die Lehr1~ngsfrürso'rgeaktion war ein 
Fonds mit juristischer Persönlichkeit und hatte 
ihren Sitz in Wien; ihre Wirhamkei~ erstreckte 
sich -auf ganz österreich. Sie bes·aß im Zeitpunkte 
der deutschen ,Besetzung österreichs zwei eigene 
Heime sow]e eine Reihe von Pachtheimen. Den 
Vorsitz iin Kuratof!]um führte der B~mdes­
minister für soziale Verwaltung; nach außen 
wurde das Kuratorium und der geschäfllsführende 
Ausschuß durch einen vom Bundesminister für 
soziale - Verwahung bestimmten Stellvertreter 
vertreten; für den Fall der Auflösung sollte die 
Verwendung des Vermögens vom Kuratorium 
mit Zustimmung des Bundesministers für soziale 
Verwaltung bestimmt werd,en. 

Ziffer 4: Dve beiden seit etwa 100 Jahren be­
stehenden vom Staate verwa-lteten Fonds wurden 
während der deutsch,en Besetzung österreichs 
aufgelöst; ihr Vermögen wurde der Stadt Wien 
mit der Aunage eingewiesen, die bei,d~n Institute 
weitel1zuführen. Auf Grund eines übereinkom­
mens mit der Gemeinde Wien hat der Bund be­
re~ts im j ahreJ 949 die Verwaltung der beiden 

Anstalten übernommen und das Lehr- und Ver­
waltungspersonal in den Personalstand des Bun­
des überführt. Im Interesse -der Vereinfachung 
der Verwal'tung und der Beseitigung -von Sonder­
v'ermögen soUen nunmehr auch die in der Haupt­
sache aJus Liegenschaften bestehenden Vermögen, 
die diesen beiden Fonds gehört hatten und 
ihnen entzogen wOl'den s,ind, direkt ,an den Bund 
rückgestel1t werden, ohne d'aß es eines Wieder­
aufLehens dieser Fonds Ibedarf. 

Ziffer 5: Der Pensionsfonds der Oesterreichi­
schen Nationalbank, der e~gene Rechtspel'sönlich­
keit haute, list durch die 2. Veroronung zur 
Durchführung der Verol1dnung ,zur Obernahme 
der Oesterreichischen Nationalbank durch die 
Reichsbank vom 12. Oktober 1938, DRGBl. I 
Seite 1419, aIs erloschen erklärt worden, wobei 
sein gesamtes Vermögen auf die Reichsbank über­
tra:gen woroen ist. EineW~edererrichtung des 
Fonds ist ,bisher nicht erfolgt. Zwar ist ein großer 
Teil dieses Vermögens zufolge § 4 Albs. 2 des 
Notenbank-überleitungsgesetzes, StGBl Nr. 45/ 
1945, bereits in das Eigentum der Nationalbank 
übergegangen, ,da s.i,e "die Gesamtheit der auf 
österreichischem Sta'atsgebiet befindl~chen Ak­
tiven der Deutschen Reichsbank" ü1bernimmt. 
Hinsichtlich der von der Reichsbank veräuß·erten 
Vermögens teile müssen aber die Ansprüche nach 
den Rückstellungsgesetzen erhoben w.erden. 

Ziffer 6: Die Autgaben des im Jahre 1934 er­
rich teten Milchwsgleichsfonds, beziehungsweise 
der später an seine Stelle getretenen Ol'~anisa­
üonen sowie der beiden anderen 1934 errichteten 
OrganJi!>ationen wurden .im Jahre 1945 vom 
österreichischen Milch- und Fettwürtschaftsver­
band ü1bernommen, dessen Vermögen wi'ede,r 
durch § 25 des Milchwirtschafts1g,esetzes vom 
12. Juli 1950, BGBl. Nr. 167, auf den durch die­

,ses Gesetz geschaffenen "Milchw.,irts.chaftsfonds" 
überge'gangen ist. 

Ziffer 7: Während früher die Bauernibünde 
länderweis-e :gegliedert waren, wurde nach der 
Befre~ung österreichs ein einheitlicher österreichi­
seher BauernIbund .gegründet, der .in den einzel­
nen Ländern Landesgruppen hat, die rechtsfähig 
sind. 

Das Ges1etz über die E'inrichtung de's Beruf­
standes Land- und Forstwil'tschaft hat auch den 
Reichsbauernbund und die Landeslbauernbünde 
in den Berufstand eing-egliedel't; d~ese im Jahre 
1938 aufgelösten Orga,nisationen hatten also 
öffentlich-rechtlichen Charakter, sodaß die Be­
suimmungen ,des Vereins-Reol'ganisationsg,esenzes, 
beziehungsweis1e der Vereinsgesetz-Novelle 1950 
-auf sie nicht anwendbar sind. 

Ziffer 8: Bereits im Ersten Rückgabegesetz ist 
zwischen den Ansprüchen des Gewerkschafts­
bundes und ,den Ansprüchen der politischen Par­
teien nahestehenden Ol'1ganis·ationen ,der Arheiter 
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und Angestellten uIiterschied~n word'en. Auch 
der vorliegende' EntJwurf ermöglicht letzteren 
(siehe Ziffer 11) die Erhebung von Rückstellungs-
ansprüchen. . 

Dem Bundesministerium für Finanzen lag der 
Antrag vor, im Ges'etzestext a,usdrücklich zu er­
wähnen, daß als soziale Interessen "Kur- und 
Erholungszwecke" ausdrücklich angeführt ,wer­
den. Das Bundesministerium für Finanzen hat 
jedoch diese Worte nicht in den Gesetzestext auf­
genommen, weil es der Ansicht war, daß hierhll 
eher ein einschränkender als ein a:u~dehnender 
Sinn gefunden wer.den könnte" so zum Beispiel 
deswegen, weil man ,daraus auch heraustesen 
könnte,' daß ,darunter nur Rekonvaleszenten-, 
nicht aber Ferienheime schlechthin verstanden' 
wel'den könmen. 

Der im J alhre 1945 errichtete ös-terreichische 
Gewel'ksch'afushund i·st nicht 'etwa mit dem im 
Jahre 1938 ;aufgelösten Gewerkschaftsbund der 
öster;reichi~ch·en Arbeiter und AngestelLten iden­
ti·sch oder etwa sein RechtsnachfoLger. Da dieser 
eine öffentlich-rechtlich·e juristis.che Person war, 
kann mit den Bestimmungen des V·ereins-Reor­
ganisationsgesetzes, berciehungsweise der Vereins­
gesetz-Novelle 1950 das Auslangen nicht gefunden 
wei1den. Gemäß § 13 der Verordnung über die 
Errichtung des Gewerkschaftsbundes der öster­
reichischen Al'beiter .und Angestellten vom 
2. März 1934, BGBL I Nr. 132, beziehungsweise 
Art. 11 der Verordnung vom 27. April 1934, 
BGBL I Nr. 243, ist ,das Vermögen der durch 
behördliche Verfügung aufgelösten in einem 
Anhang nanrentLich bezeichneten Berufsvereini­
gungen von Ar1beitern und Angestellten mit 
1. M:ti 1934 in das E~gentum des Gewerkschafts­
bundes übengegangen. Diesem sollte :tber auch 
das Vermögen sich freiwillig auflösender Berufs­
vereinigungen zufallen. Daneben führten alber 
wei,tere g.ewerkschaftsähnEche Organisationen ein 
Sonderleben und wU1iden erst während der 
deutschen Besetzung österreichs aufgelöst. Der 
vorliegende Entwurf muß daher Vorsorge tref­
fen, wer .berechügt sein soll, Rückstellung·s­
ansprüch'e auf derartige Vermögen ~u stellen. 

Unberührt müssen weiterhin die Rück gab e­
ansprüche bleiben, die ja schonzufolge der Be­
stimmungen des Ersten Rückgabegesetze~ den 
Rück s tell u n g sanspruchen vorangehen, sowie 
die Ansprüche anderer in § 1 genannter Ver­
mögensträger, insbesondere .der unter Z.iffer 10 
genannten Re~titutionsfonds. 

Art. 38 der Gewerbeol'dnungs-Novelle 1935 
hat nicht nur die Aufgaben der Gehilfenaus­
schüsse dem damaligen "Gewerkschaftsbund der 
österreichisch'en Arbeiter und Angestellten" 
übertragen, sondern auch ·deI'en Vermögen unter 
Aufrechterhaltung der seinerzeitigen Zweckwid­
mung. Da also schon zur Zeit der Besetzung 
Österreich·s der Gewerkschaftsbund Eigentümer 
dieser Vermögen war und das vorerwähnte Ge-
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setz hinsichtlich der verinögensrech>tlichen Fragen 
nichts verfügt hat, können den mit Bund~gesetz 
vom 1. März 1950, BGBL Nr. 87, errichteten 
Gehilfenaus·schüssen keine eigenen Rückstellungs­
anspruche zuerkannt werden, weil die seiner­
zeinigen Gehilfenausschriisse ja ihr Vermögen 
nicht durch "Entziehung", das heißt während 
der deutschen Besetzung österreichs, verloren 
halben. DeJ) vorLiegende Entwurf versucht, hier 
eine möglichst ,einfache Lösung ZIU finden. 

Während die W·erksumla,genfonds der noch 
bestehen!den Betriebe g,emäß Punkt 9 dem Bc­
trliebsratsfonds dieser Betrielbe zUikommen sollen, 
wird der Gewerkschaftsbund die Rückstellungs­
ansprüche auf die Werksumlagenfond5 der nicht 
mehr bestehenden Betr,iebe erheben können. 

Ziffer. 9: Trotz der gleichen Zweckwi,dmung 
ist gesetzlich nicht festgelegt, daß eine Rechts­
identität oder Rechtsnachfolge gegeben ist. 

Ziffer 10: Die Bauarbeiter-UrLaulbs- und Für­
sorgekommission war eine ,durch Kollektivver­
trag ,geschaffene Einrichtung. Trotz der Gleich­
artigkeitde'r Zweckbestimmung ist, was sich be­
reits aus dem Namen erg~bt, weder eine Rechts­
identität noch eine Rechtsnachfolge gegeben. 

Ziffer 11: Die durch das Erste Rück gab e­
gesetz vorgesehenen Auffangorganisationen 
sollen berechtigt sein, auch die Rück s t eJ-
1 u n g s ansprüche für diejenigen Organisationen 
zu erheben, die während der Zeit des Stände­
staates nie h t aufgelöst worden waren. Es 
empfiehlt sich, dies hier ausdrücklich anzuordnen, 
weil die Bestimmungen des § 1 Abs. 2 zweiter 
Satz des Ersten Rückgabegesetzes zu diesbezüg­
lichen Zweifeln Anlaß gegeben haben. 

Ziffer 12: Da der Einheitsverband der Kriegs­
opfer österreichs eine öffentlich-rechtliche Per­
son war, kann mit den Bestimmungen des Ver­
eins-Reorganisationsgesetzes, beziehungsweise 
der Vereinsgesetz~Novel1e 1950 das Auslangen 
nicht gefunden werden. Trotz gleicher Zweck­
bestimmung ist gesetzlich nicht festgelegt, daß 
,eine ltechtsidientität oder Rechtsnachfolge ge­
gei?en ist. 

Ziffer 13: Bis zum Jahre 1938 wurde der 
KrankentranISport und Rettungsdienst in einer 
Reihe von Gemeinden von den dort bestehen­
den freiwilligen Rettungsgesellschaften 'auf ver­
einsrechtlicher Basis ausgeübt. Nach, der deut­
schen Besetzung österreichs wurden derartige 
Vereine aufgelöst und ihre Vermögen dem 
Deutschen Roten Kreuz eingewiesen. Nach der 
Befreiung Österreichs wurde von einer Re­
organisation dieser freiwilligen Rettungsgesell-

'schaften auf Grund des Vereins-Reorganisations­
gesetzes abgesehen, weil die Landesverbände des 
Österreichischen Roten Kreuzes den Kranken­
transport und Rettungsdienst in diesen Gemein~ 
den übernommen haben. Trotz übernahme der 
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Funktionen ist es ihnen aber bisher nicht mög­
lich gewesen, die Liegenschaften, die den auf­
gelösten und nicht wiedererstandenen Rettungs­
gesellschaften gehört hatten, zurückgestellt zu 
erhalten, weil weder eine Rechtsidentität noch 
eine Rechtsnachfolge gegeben ist. Ein Anspruch 
auf Vermögenswerte, die für den Rettungs­
dienst der Gemeinden bestimmt waren und die­
sen während der deutschen Besetz\lng öster­
reichs entzogen worden sind, kann auf Grund 
dieses Gesetzes nicht erhoben werden, weil 
Art. V des Reichsgemeindegesetzes gemäß § 8 
Abs .. 5 lit. f de~ übergangsgesetzes 1920 unter 
verfassungsgesetilichen Schutz gest-eIlt worden 
ist und daher durch ein einfaches Gesetz wie 
das vorliegende nicht beeinträchtigt werden 
kann. 

Ziffer 14: Die unter verschiedenen Namen 
für Zwecke der Bediensteten der Eisenbahnen 
oder deren Angehörigen errichteten Stiftungen, 
Fonds und sonstigen Einrichtungen wurden 
während der deutschen Besetzung österreichs 
aufgelöst und in eine einzige, Organisation zu­
sammengezogen, sov;:eit das Vermögen nicht 
überhaupt betriebsfremden Zwecken gewidmet 
wurde. Die wiederholt in Aussicht gestellte 
Schaffung des Stiftungs- und Fonds-Reorgani­
sationsgesetzes ist bisher noch nicht verwirklicht 

, worden. Im Interesse der Bediensteten der 
Eisenbahnen und deren Angehörigen wäre die­
sen ehestens die widmungsgemäße Verwendung 
der ihnen entzogenen Vermögen wieder zu er­
möglichen. Alle diese Mittel werden in dem in 
Gründung befindlichen Bundesbahnsozialwerk 
zusammengefaßt werden. Bis zu dessen Grün­
dung muß - ähnlich wie in ander-en Fällen -
ein interimistischer Vermögens träger vorgesehen 
werden. Sollte vor Abschluß der parlamenta­
rischen Verhandlungen dieses Sozialwerk bereits 
errichtet sein, dann könnte im endgültigen Ge­
setzestext bereits dieses als unmittelbar an­
spruchsberechtigt genannt 'werden. 

Ziffer 15: Da anlaßlich der Airflösung der­
artiger juristischer Personen die Standesvertre­
tung der Ärzte die karitative beziehungsweise 
soziale Betreuung ihrer Mitglieder übernom­
men hat und seither besorgt, erscheint es ge­
rechtfertigt, den Kammern auch die Vermögen 
der seinerzeit in ihrem Kammersprengel befind-

i lieh gewesenen aufgelösten juristischen Personen 
ins Eigentum zu übertragen. 

Die Anführung von Stiftungen und Fonds, 
Organisationen, Einrichtungen und Unterneh­

\ \ mungen ist im Hinblicke auf den gleichzeitig 
beantragten neuen Abs. 2 des § 1 nicht erfor­
derlich. 

Ziffer 16: Auf Grundlage der Statuten vom 
24. Mai 1760 wurde eine mit der juridischen 
Fakultät der Wiener Universität verbundene 
Witwen- und -W aisen-V ersorgungs-Sozietä t er-

richtet, die zufolge der Statuten vom 23. Sep­
tember 1855 unter der Benennung "Witwen­
und Waisen-Pensions-Gesellschaft des Doktoren­
Kollegiums der juridischen Fakultät in Wien" 
fortbestand und seit 1874 zufolge Abtrennung 
des Doktoren-Kollegiums von der Wiener Uni­
versität den Namen "Witwen- und Waisen-Pen­
sions-Gesellschaft des juridischen Doktoren-Kol­
legiums in Wien" führte. 

Die Gesellschaft wUl'de nach der deutschen 
Besetzung österreichs nach heftigen Kompetenz­
streitigkeiten zwar als aufrecht bestehend be­
stätigt, mußte sich aber später dann doch auf­
.lösen und ihr Vermögen dem NS-Rec!ltswahrer­
bund übertragen. 

Das bewegliche Vermögen ha tte ungefähr 
73.000 RM betragen, das unbewegliche Ver­
mögen bestand aus den Häusern Schellinggasse.3 
und Maria Theresien-Straße 3. Die in Betracht 
kommenden Berechtigten sind fast ausschließlich 
Witwen und Waisen von Rech~sanwälten; über­
dies sind die statutarisch vorgesehenen Leistun­
gen so gering, daß ohnedies eine Neuordnung 
erfelgen muß. Es empfiehlt sich also, die Rück­
stellungsansprüche auf das Vermögen dieser auf­
gelösten juristischen Person der Rechtsanwalts­
kammer zu übertragen, der es nunmehr ob­
liegen wird, (ohne Rec~tsanspruch, da dies eine' 
konzessionspflichtige Versicherung wäre) die 
wenigen noch vorhandenen Begünstigten zu 
un terstü tzen. 

Ziffer 17: Der "Reichsverband der christlidl­
deutschen Turnerschaft österreichs" war ein 
Dachverband, dem eine Reihe christlich-deut­
scher Turnvereine al1gehört hatten. Der Dach­
verband selbst wurde zufolge Erlasses des Bun­
desministeriums für Inneres Z1. 123.723-4/46 
reaktiviert, wobei der Name in "Verband öster­
reichische Turnerschaft" abgeändert wurde. Die 
in dem seinerzeitigen Reichs~erband zusammen­
geschlossenen Vereine hatten eigene Rechts­
persönlichkeit, sodaß jeder Verein für sich den 
Reaktivierungsantrag stellen, müßte. Einzelne 
Vereine haben dies aber unterlassen und können 
dies infolge des Fristenablaufes nun. nicht mehr 
nachholen. Es ist daher nur recht und billig, 
wenn in so einem Falle dem Dachverband die 
Berechtigung gegeben wird, Rückstellungs­
ansprüche auf das noch vorhandene Vermögen 
dieser aufgelösten und nicht mehr reaktivierten 
Vereine zu erheben und auf diese ,Weise zu 
verhindern, daß dieses Vermögen der Sammel­
stelle entzogener Vermögen anheimfällt. 

Zu § 1 Abs. 2: 

In der Regierungsvorlage vom Jahre 1951 
(Nummer 444 der Beilagen) hieß es in Spalte B 
Z. 7 Abs'. 3 "juristische Personen, einschließlich 
Stiftungen und Fonds, Organisationen, Einrich­
tungen und Unternehmungen". Der gleiche 

, , 
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Ausdruck fand sich ebenfalls in Spake B in 
Z. 10 a und 10 b und hatte sich auch schon im 
2. Rückstellungsanspruchsgesetz in § 1 Z. 4 
gefunden, der von den Religionsgesellschaften 
handelt; hingegen fand er sich nicht in 
den ersten drei Punkten, die von den Kammern 
handeln. Es hat sich nun in der Praxis heraus­
gestellt, da'ß es auch Stiftungen zugunsten der 

. Kammern gegeben hat, auf die nun Rückstel­
lungsansprüche zweifelhaft wären, weil man· bei 
diesen den oben erwähnten Zusatz vergessen 
hatte. / 

Dahe~ wurden die Worte: "einschließlich Stif­
tungen und Fonds, Organisationen, Einrichtun­
gen und Unternehmungen" in die oben an­
geführten drei Stellen des \ 3. Rückstellungs­
anspruchsgesetzes nich~ aufgenommen und an 
dessen Stelle in § 1 ein zweiter Absatz gesetzt. 

Die Frage, ob bei der Erwähnung der Stiftun­
gen und Fonds ausdrücklich jene Stiftungen und 
Fonds ausgenommen werden müssen, die nach 
ihren Zwecken über den Interessenbereich eines 
Landes nicht hinausgehen oder soweit sie schon 
von den Ländern autonom verwaltet wurden, 
ist nunmehr durch Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes vom 16. Juni 1952, Zl. G 7/51-8, 
dahingehend geklärt, daß die diesbezügliche Be­
stimmung des 2. Rückstellungsanspruchsgesetzes 
nicht als verfassungswidrig erklärt worden ist. 

Zu § 2: 

Es erscheint nicht erforderlich, hier die ein­
zelnen Organisationen zu nennen, vielmehr ge­
nügt der allgemeine Hinweis und im Zweifels­
falle die Entscheidungskompetenz des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung. Da diese 
Entscheidungen zivilrechtliche Folgen haben, ist 
deren öffentliche Bekanntmachung erforderliCh. 

Zu § 3: 

§ 10 des Vereins-Reorganisationsgesetzes hatte 
bestimmt, daß auf Grund dieses Gesetzes (also 
durch die bloße Reorganisation) den Vereinen, 
die ihre Tätigkeit wieder aufnehmen, noch keine 

. Ansprüche auf ihr ehemaliges Vermögen er­
wachsen, vielmehr die Regelung der Vermögens­
verhältnisse durch besonderes Gesetz erfolge. 
Diese Regelung wurde inzwischen durch die 
Rückstellungsgesetze getroffen, sodaß für die 
reorganisierten Vereine die durch § 10 erfolgte 
Einschränkung der Vorschriften des § 5 Abs. 1 
beseitigt ist. 

Eine große Anzahl von Vereinen ist aber 
nicht reorganisiert worden,. sodaß bis 1950 keine 
Rückstellungsansprücheauf deren Vermögen er­

. hoben werden konnten. 
Zufolge der ·Bestimmungen des § 27 Abs. 2 des 

Vereins gesetzes in der Fassung der Vereingesetz­
Novelle 1950 kann für einen durch behördliche 
Verfügung aufgelösten Verein von der Vereins­
behörde ein Liquidator bestellt werden; dieser ist 
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von der Bundesregierung zu bestellen, wenn der 
Wert des Vermögens 50.000 S· beträgt oder ei~e 
Liegenschaft zum Vereinsvermögen gehört; e~ 1st 
berechtigt, namens des aufgelösten Veremes 
Rückstellungsansprüche zu I stellen und dieses 
Vermögen sodann zu liquidieren. Jedoch soll sich 
die immerhin mit Komplikationen verbundene 
und einen ziemlichen Verwaltungsaufwand be­
dingende Bestellung eines Liquidators. in den 
Fällen erübrigen, in denen auf Grund der Be­
stimmungen des 2. Rückstellungsanspruchs­
gesetzes oder des vorliegenden Gesetzentwurfes 
eine bestehende juristische Person zur Erhebung 
von Rückstellungsansprüchen berechtigt ist. 

Die gleichen Erwägungen haben auch dazu ge­
führt, daß dann, wenn von Gesetzes wegen be­
reits einer bestimmten Organisation Rückstel­
lungsansprüche durch das Gesetz. eingeräumt 
werden, nicht erst das immerhin ziemlich kompli­
zierte Verfahren nach dem 5.· Rückstellunggesetz 
durchgeführt wird; praktisch dürfte diese Vor­
schrift wohl nur für Genossenschaften werden, 
die nicht- bereits durch das 1. Rückstellungs­
anspruchsgesetz erfaßt worden sind. 

Zu §§ 4 und 5: 

Weiters empfahl es sich, die Bestimmungen der 
§§ 4 und 5 des neuen Entwurfes in der Weise 
klarer zu fassen, daß § 4 nur noch die Novel­
Iierung des 2. Rückstellungsanspruchsgesetzes, 
§ 5 die analoge Anwendung enthält. <' 

Zu § 4: 

Die Bestimmung des letzten Satzes des 
Abs. 1 des § 2 war davon ausgegangen, daß die 
Frist für die Zulässigkeit der gerichtlichen 
Geltendmachung verjährter Rechte mit 30. Juni 
1951 abläuft. Diese Frist wurde aber durch das 
Bundesgesetz BGBL Nr. 126/1951 bis 30. Juni 
1952 erstreckt, also für einen längeren Zeitraul1). 
als das 2. Rückstellungsanspruchsgesetz vorge­
sehen hatte. 

Zu § 5: 

Bereits in § 2 des 2. Rückstellungsanspruchs­
gesetzes wurde die RechtsteIlung der zur Er­
hebung von Rückstellungsansprüchen nach den 
vorstehenden Paragraphen Berechtigten präzi­
siert. Eine besondere Regelung war daher in 
diesem Gesetze nicht mehr erforderlich, viel-· 
mehr genügte die Verweisung auf das vorange-
führte Gesetz. , 

Wie in den Erläuterungen zu § '3 des 
2. Rückstellungsanspruchsgesetzes ausgeführt ist, 
genügen die Abgabenbefreiungen der Rück­
stellungsgesetze deswegen nicht, weil die Ver­
mögensträger vielfach das rückgestellte Vermögen 
zur Gewährleistung der widmungsgemäßen Ver­
wendung an andere Rechtsträger weitergeben 
müssen und diese Veräußerung ohne ent­
sprechende gesetzliche Bestimmung abgaben-

/. 

\ 

/ 
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pflichtig wäre. Es mußten daher diese Bestim­
mungen ausdrücklich auch auf die durch dieses 
Gesetz betroffenen Fälle ausgedehnt werden. 

Zu § 6: 

Im Hinblicke auf den allfälligen früheren Ab­
lauf der Fristen zur Erhebung von Rückstellungs­
ansprüchen erschien es empfehlenswert, für die 
Ansprüche, die wegen Fehlens der Rückstellungs­
anspruchsgesetze bisher noch nicht erhoben 
werden konnten, in § 1 eine Fristerstreckung 
vorzusehen. Um nicht eine unnötige Anzahl 
verschiedener Fristen anzuführen, empfiehlt es 
sich, die Fristen für die Ansprüche nach dem 

2. und nach dem 3. Rückstellungsanspruchs­
gesetz. gleichzeitig ablaufen zu lassen. Eine Ver­
längerung der Fristen für die Erhebung von 
Rückstellungsansprüchen nach dem 7. Rück­
stellungsgesetz erscheint nicht erforderlich, da 
Ansprüche, die nicht bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes fällig waren, innerhalb zweier Jahre 
ab Fälligkeit gerichtlich geltend gemacht werden 
können. Da nun diejenigen Ansprüche, für die 
erst § 1 Abs. 2 des 2. Rückstellungsanspruchs­
gesetzes einen passiv Klagslegitimierten ge­
schaffen hat, vorher gar nicht fällig sein konnten, 
erübrigt sich eine besondere Vorsorge für die 
Erhebung von Ansprüchen nach dem 7. Rück­
stellungs gesetz. 
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